
Fototeam Bruchköbel e.V.

Satzung

gegründet am 5. Februar 1985
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Präambel
Das Fototeam Bruchköbel e.V. gründete sich 1985 mit einigen 
Fotobegeisterten welche die Freude am Fotografieren einte, und die dies in der 
Gemeinschaft betreiben wollten. Im Wandel der Zeit fotografieren wir heute mit den 
unterschiedlichsten Kameras und Sensorformaten. 
Wir verstehen Fotografieren als kreativen Prozess der seine Freiheiten braucht. Die 
gemeinsamen Clubabende sind das wesentliche Element des Vereins.
Hier tauschen wir uns aus und planen unsere Aktivitäten. Viele Mitglieder haben sich 
auf ihr Genre spezialisiert, insgesamt ist eine breite Palette vertreten. Siehe auch die 
Internetseite des Vereins „Fototeam-Bruchkoebel.de“

§ 1 Name, Sitz des Vereins
Der Verein führt den Namen „Fototeam Bruchköbel e.V.“
Er wurde am 05.02.1985 gegründet und wurde am 22.04.1985 in das 
Vereinsregister des Amtsgerichts Hanau (VR 1037) eingetragen.
Der Verein hat seinen Sitz in 63486 Bruchköbel.

https://fototeam-bruchkoebel.de
info@fototeam-bruchkoebel.de

§ 2 Zweck, Aufgaben
Zweck des Vereins ist die Förderung der technischen und künstlerischen Handhabung 
der Fotografie und des Filmens. Dieser Zweck soll vor allem erreicht werden durch:

- regelmäßige Treffen zur Vorlage und Beurteilung von Fotografien und Filmen, sowie 
zum Erfahrungsaustausch

- Teilnahme an Ausstellungen und Wettbewerben außerhalb des Vereins
- Veranstaltungen eigener Ausstellungen und Wettbewerbe
- Durchführung von Workshops, Vorträgen und gemeinsamen Ausflügen

§ 3 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind:
Die Hauptversammlung
Der Vorstand
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§ 5 Mitgliedschaft
Der Verein besteht aus gleichberechtigten  Mitgliedern.

5.1 Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.

5.2 Das Mitglied verpflichtet sich, die Bestrebungen des Vereins zu fördern, die in der 
Satzung festgelegten Bestimmungen einzuhalten und die Beschlüsse der Organe 
zu befolgen.

5.3 Nach Einwilligung durch ein Mitglied des Vorstands können Interessenten für einen
Zeitraum von drei Monaten an internen Veranstaltungen (Workshops und 
Vorträge) teilnehmen. In dieser Zeit unterliegen sie nicht den satzungsgemäßen 
Verpflichtungen und haben auch nicht die entsprechenden Rechte.

5.4 Die Anmeldung zur Mitgliedschaft erfolgt durch einen schriftlichen Antrag an den 
Vorstand des Vereins.

5.5 Über den Aufnahmeantrag und damit den Erwerb der Mitgliedschaft entscheidet 
der Vorstand.

5.6 Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, wird dies dem Antragsteller schriftlich 
mitgeteilt.

5.7 Eine Begründung ist nicht erforderlich. Ein Rechtsanspruch auf die Aufnahme 
besteht nicht.

5.8 Mitglieder haben einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Die 
Hauptversammlung entscheidet über die Höhe des Beitrages.

5.9 Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird durch die Hauptversammlung festgelegt. Der
Mitgliedsbeitrag wird zum 1. Januar eines jeden Jahres als Jahresbeitrag im 
Voraus vom Schatzmeister per Lastschrift eingezogen. Erfolgt der Eintritt nach 
dem 1. Juli eines Kalenderjahres, sind für dieses Halbjahr 50% des 
Jahresbeitrages zum Zeitpunkt des Eintrittes zu überweisen.

5.10 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet bei
- Austritt
- Ausschluss
- Tod

Der Austritt erfolgt zum Jahresende durch schriftliche Erklärung. 
Diese ist bis zum 1. Dezember an den Vorstand zu richten.
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Der Ausschluss eines Mitgliedes kann bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Verletzung der Satzung oder Schädigung der Vereinsinteressen erfolgen.
Die Entscheidung trifft der Vorstand.
Das Erlöschen der Mitgliedschaft führt zur Beendigung der bekleideten Vereinsämter. 
Der bezahlte Jahresbeitrag wird, auch anteilsmäßig nicht zurückerstattet.

§ 6 Hauptversammlung
Jährlich findet eine ordentliche Hauptversammlung statt.
Diese bestimmt die Grundsätze für die Arbeit des Vereins.

6.1 Der Vorstand und alle Gremien des Vereins sind an ihre Beschlüsse gebunden.

6.2 Die Hauptversammlung wird durch den 1. Vorsitzenden des Vereins einberufen 
und geleitet. Er kann diese Aufgabe auf ein anderes Mitglied des Vorstands 
übertragen.

6.3 Der 2. Vorsitzende nimmt die Aufgaben eines Schriftführers wahr. Er kann diese 
Aufgabe an ein Mitglied delegieren.

6.4 Zu den Hauptversammlungen muss mindestens 14 Tage zuvor unter 
Bekanntmachung der Tagesordnung eingeladen werden. Die Einladung erfolgt 
per Brief oder per E-Mail. Sie gilt mit der Aufgabe des Briefes zur Post bzw. 
Versendung per E-Mail als erfolgt.

6.5 Außerordentliche Hauptversammlungen können vom Vorstand einberufen werden.
Die Einberufung muss erfolgen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder
wenn mindestens der zehnte Teil der Mitglieder sie schriftlich unter Angabe des 
Grundes beantragt.

6.6 Der Kassenprüfer wird durch die Hauptversammlung für die 
Dauer von 2 Geschäftsjahren gewählt.

6.7 Alle Mitglieder sind mit je einer Stimme stimmberechtigt. Beschlüsse werden mit 
einfacher Mehrheit gefasst. Die Erteilung einer Vollmacht ist möglich.

6.8 Die Hauptversammlung
- nimmt die Geschäftsberichte des Vorstands entgegen
- nimmt die Berichte der/des Kassenprüfer(s) entgegen
- entlastet den Vorstand (gemeinsam oder einzeln)
- wählt den Vorstand für drei Jahre
- wählt den Kassenprüfer für zwei Jahre
- entscheidet über Satzungsänderungen
- legt die Höhe des Mitgliedsbeitrages fest
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- Alle Anträge sind mindestens sieben Tage vor der Hauptversammlung 
einzureichen.
- Abstimmungen erfolgen offen, sofern nichts anderes beschlossen wurde.
- Bei Stimmengleichheit entscheidet der 1. Vorsitzende. Stimmenthaltungen sind 
möglich. Alle Abstimmungsergebnisse werden protokolliert.
- Für eine Satzungsänderung sind 75% der anwesenden Mitgliedsstimmen 
notwendig.

Stimmen können per Handzeichen, in Textform oder über elektronische 
Kommunikationsmittel abgegeben werden.

6.9 Die Hauptversammlung kann auch über elektronische Kommunikationsmittel 
durchgeführt werden.

6.10 Die Beschlüsse der Hauptversammlung müssen im Protokoll vom 1. Vorstand 
oder dessen Stellvertreter unterzeichnet werden.

§ 7 Vorstand
7.1 Der Vorstand besteht aus dem Ersten Vorsitzenden, dem Zweiten Vorsitzenden 

und dem Schatzmeister. Der Vorstand wird durch die Hauptversammlung für die 
Dauer von 3 Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig.

7.2 Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jedes 
Vorstandsmitglied ist allein vertretungsberechtigt.

7.3 Der Vorstand teilt die Aufgaben und Zuständigkeiten im Rahmen einer 
protokollierten Vorstandssitzung unter sich auf.

7.4 Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht 
durch die Satzung einem anderen Organ zugewiesen werden. Er ist zuständig vor
allem für
die laufenden Geschäfte des Vereins, die Vorbereitung, die Einberufung,
die Tagesordnung und den Ablauf der Hauptversammlung,
die Ausführung von Beschlüssen der Hauptversammlung,
die Buchführung über Einnahmen und Ausgaben des Vereins sowie die Erstellung 
des Jahresberichtes.

7.5 Geschäfte ab einem Wert von 500€ soll der Vorstand zuvor den Mitgliedern zur 
Abgabe ihres  Einverständnisses bekannt geben. Die Entscheidung ist zu 
protokollieren. Der Vorstand kann Geschäfte bis zu einem Wert von zirka 500€ 
tätigen.
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7.6 Die Tätigkeit im Vorstand erfolgt ehrenamtlich. Nachgewiesene und notwendige 
Aufwendungen in Ausübung der Ämter werden erstattet.

7.7 Die Sitzungen des Vorstands werden vom 1. Vorsitzenden, im Verhinderungsfalle 
vom 2. Vorsitzenden einberufen und geleitet.

7.8 Teilt ein Vorstandsmitglied während seiner regulären Amtszeit mit, dass es aus 
dem Vorstand austreten möchte, ist eine außerordentliche Hauptversammlung 
zur Wahl eines neuen Vorstandsmitglieds einzuberufen. Das scheidende 
Vorstandsmitglied hat für eine ordnungsgemäße Übergabe seiner Tätigkeiten und
Unterlagen an die Hauptversammlung und den Vorstand zu sorgen. Bis zur 
außerordentlichen Hauptversammlung mit Neuwahl verbleibt das 
Vorstandsmitglied im Amt. Die Aufgaben dieses Vorstandsmitglieds können vom 
verbleibenden Vorstand wahrgenommen werden.

7.9 Die Hauptversammlung wählt einen Nachfolger für drei Jahre Amtszeit. Eine 
Überschneidung der Amtszeiten ist durchaus erwünscht um die kontinuierliche 
Fortführung des Vereins zu erhalten.

7.10 Bei vorzeitigem Ausscheiden sämtlicher Vorstandsmitglieder haben die Mitglieder
unverzüglich eine außerordentliche Hauptversammlung zur Neuwahl eines 
Vorstands durchzuführen.

§ 8 Wahlen
8.1 Vereinsmitglieder können sich zur Wahl stellen oder vorgeschlagen werden. Der 

gewählte Kandidat wird gefragt ob er die Wahl annimmt.

8.2 Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich 
vereinigt. Bei Stimmengleichheit wird der Wahlvorgang für das betreffende Amt 
wiederholt.

§ 9 Protokolle
9.1 Über die Sitzungen des Vorstands und der Hauptversammlung ist ein Protokoll 

anzufertigen. Das Protokoll der Hauptversammlung ist an die Mitglieder zu 
versenden.

9.2 Die gestellten Anträge, die gefassten Beschlüsse, die Namen der Teilnehmer sowie
Ort und Zeit der Versammlung sind darin festzuhalten.
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9.3 Die Protokolle der Sitzungen sind auf der nächsten Sitzung des entsprechenden 
Gremiums von diesem zu genehmigen und müssen zehnJahre aufbewahrt 
werden.

9.4 Bei Sitzungen des Vorstands oder der Hauptversammlung führt der Schriftführer 
das Protokoll, im Verhinderungsfalle ein anderes Mitglied des Vorstands.

9.5 In dieser Satzung wird für alle Amtsinhaber und handelnden Personen 
ausschließlich die männliche Sprachform verwendet. Hierin soll keine 
Bevorzugung des Männlichen und keine Diskriminierung anderer Geschlechter 
zum Ausdruck kommen. Sprachreferenz ist die Gesellschaft für Deutsche 
Sprache.

§ 10 Kassenprüfung
10.1 Die Kassenprüfung des Vereins erfolgt nach Abschluss des Geschäftsjahres durch

den Kassenprüfer. Die Prüfung erfasst alle Vermögensgegenstände, die 
Übereinstimmung zwischen Ein- und Ausgabebelegen und dem Kassenbestand.

10.2 Über die Prüfung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Kassenprüfer zu 
unterschreiben und in der Hauptversammlung bekannt zu geben ist.

10.3 Kassenprüfer dürfen nicht Mitglied des Vorstands sein.

§ 11 Haftung
Beschädigungen von Vereinseigentum (z.B. Beamer oder Leinwand) aufgrund von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Verursacher zu verantworten und für den 
Schaden zu haften.
Haftungsausschluss: Generell übernimmt der Verein keine Haftung.

§ 12 Beendigung des Vereins
Haben sich mindestens 75% aller Mitglieder für die Beendigung der Vereinsaktivitäten 
entschieden, dies kann schriftlich an den Vorstand und/oder bei einer 
Hauptversammlung entschieden worden sein, hat der Vorstand den Verein aufzulösen.
D.h. die Geschäfte sind zu beenden. Abschließende Aufgaben müssen ordnungsgemäß
durchgeführt werden. Der Beschluss muss dem Vereinsregister (VR 1037) des 
Amtsgerichts Hanau schriftlich mitgeteilt werden.

Nach erfolgter Auflösung und Begleichung aller Kosten geht das restliche Guthaben als
Spende auf die Stadt Bruchköbel über. Die Stadt darf das Guthaben nur für kulturelle 
Belange nutzen.
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§ 13 E-Mail Versand
Alle schriftlichen Mitteilungen des Vereins einschließlich der Einladung zur 
Hauptversammlung oder Sitzungen werden im Regelfall per E-Mail an die hinterlegte 
E-Mail-Adresse des Mitglieds versandt. In Ausnahmefällen kann ein Mitglied 
beantragen, Mitteilungen per Post zugestellt zu bekommen. Adress oder E-Mail 
Änderungen sind dem Verein mitzuteilen.

Für die Rechtzeitigkeit ist das Versanddatum der E-Mail maßgebend.

§ 14 Datenschutz
Der Verein ist berechtigt, in erforderlichem Umfang für vereinsinterne Zwecke 
persönliche Daten seiner Mitglieder zu erfassen, zu speichern und zu verarbeiten. Dies
erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Datenschutz-Bestimmungen. Über Änderungen 
werden alle Mitglieder umgehend informiert.

§ 15 Inkrafttreten
Die Nichtigkeit von Teilen dieser Satzung oder von Beschlüssen über Änderungen der 
Satzung beeinträchtigt nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen.
Diese Satzung wurde durch die Hauptversammlung am 19. April 2023 beschlossen 
und protokolliert.

Fototeam Bruchköbel e.V. Stand 18. Apr. 2023 Seite 9 von 9


	Präambel
	§ 1 Name, Sitz des Vereins
	§ 2 Zweck, Aufgaben
	§ 3 Geschäftsjahr
	§ 4 Organe des Vereins
	§ 5 Mitgliedschaft
	§ 6 Hauptversammlung
	§ 7 Vorstand
	§ 8 Wahlen
	§ 9 Protokolle
	§ 10 Kassenprüfung
	§ 11 Haftung
	§ 12 Beendigung des Vereins
	§ 13 E-Mail Versand
	§ 14 Datenschutz
	§ 15 Inkrafttreten

